Telefonwerbung - wer kennt das nicht?

Zum Teil seriös, mit umfassender Information und schriftlicher Bestätigung, zunehmend aber auch unlauter, als Versuch, den Kunden zu überrumpeln. Der Landtag nahm nun einstimmig einen Antrag aller Fraktionen an, hier die Rechte der Verbraucher zu stärken. Der Krefelder Landtagsabgeordnete Peter Kaiser (CDU), der auch Verbraucherbeauftragter seiner Fraktion ist, begrüßte die Umkehr der Beweislast: In Zukunft müsse der Unternehmer, in dessen Auftrag eine Telefonwerbung betrieben werde, belegen, dass er den angerufenen möglichen Kunden nicht belästigt habe. "Das ist ein großer Erfolg auf dem Weg hin zu mehr Verbraucherschutz vor unlauterer Telefonwerbung", so der CDU-Politiker. Der Antrag solle den Schutz vor übereilten Vertragsabschlüssen am Telefon in den Mittelpunkt stellen und dementsprechend unlautere Geschäftspraktiken bekämpfen. Die Ausdehnung des Widerrufrechts im Referentenentwurf und ein Bußgeld von bis zu 50.000 Euro sowie das Verbot der Rufnummerunterdrückung bei einem Werbeanruf stärke die Verbraucherseite. NRW mit seinen Vorschlägen habe diesem Entwurf den entscheidenden Stempel aufgedrückt.
